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1. (1)Verboten ist

1. 1.das Überholen auf einer Eisenbahnkreuzung;

2. 2.das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge innerhalb von etwa 80 m vor bis unmittelbar nach einer

Eisenbahnkreuzung;

3. 3.das Anhalten, Halten, Parken oder Umkehren auf einer Eisenbahnkreuzung;

4. 4.das Halten, Parken oder Umkehren unmittelbar vor oder nach einer Eisenbahnkreuzung, wenn durch das

haltende, parkende oder umkehrende Fahrzeug der Lenker eines anderen Fahrzeuges gehindert wird, die

Annäherung eines Schienenfahrzeuges oder Sicherungseinrichtungen rechtzeitig wahrzunehmen;

5. 5.das Übersetzen der Eisenbahnkreuzung zu versuchen, wenn nach der Lage des Straßenverkehrs ein

Anhalten auf der Eisenbahnkreuzung erforderlich werden könnte;

6. 6.geschlossene Schranken zu umfahren, zu umgehen oder zu übersteigen oder sich sonst unbefugt in den

abgesperrten Raum zu begeben;

7. 7.Sicherungseinrichtungen und Zusatzeinrichtungen unbefugt zu betätigen, zu beschädigen, unbefugt zu

entfernen, zu überdecken oder in ihrer Lage oder ihrer Bedeutung zu verändern;

8. 8.an den Sicherungseinrichtungen und deren Befestigungseinrichtungen unbefugt Beschriftungen, bildliche

Darstellungen, Anschläge, geschäftliche Anpreisungen oder dergleichen anzubringen.

9. 9.im Gefährdungsbereich der Eisenbahnkreuzung insbesondere sichtbehindernde, lärmerregende oder die

Aufmerksamkeit der Straßenbenützer sonst beeinträchtigende Einrichtungen anzubringen, Anlagen zu

errichten oder Handlungen zu setzen.

2. (2)Verboten ist das Übersetzen von Eisenbahnkreuzungen

1. 1.mit Fahrzeugen, die eine Länge von mehr als 20 m haben;

2. 2.mit Fahrzeugen mit einer Höhe von mehr als 4,00 m bei Eisenbahnkreuzungen mit Oberleitungen

elektrifizierter Eisenbahnen;

3. 3.mit sonstigen Fahrzeugen, die mit oder ohne Anhänger samt Ladung insgesamt bis 20 m Länge bei den

gegebenen örtlichen Verhältnissen eine Geschwindigkeit von weniger als 10 km/h erreichen;

4. 4.mit Fuhrwerken im Sinne der StVO 1960 über 10 m bis 16 m Länge samt Ladung, die bei den gegebenen

örtlichen Verhältnissen eine Geschwindigkeit von weniger als 8 km/h erreichen;

5. 5.mit Fuhrwerken im Sinne der StVO 1960 bis 10 m Länge samt Ladung, die bei den gegebenen örtlichen

Verhältnissen eine Geschwindigkeit von weniger als 6 km/h erreichen;

6. 6.mit Fahrrädern mit oder ohne Anhänger mit einer Länge von über 3 m, wenn bei den gegebenen örtlichen

Verhältnissen eine Geschwindigkeit von weniger als 6 km/h erreicht wird.

3. (3)Ist das Übersetzen einer Eisenbahnkreuzung mit einem Fahrzeug oder Fuhrwerk gemäß Abs. 2 beabsichtigt,

hat der Straßenbenützer die Zustimmung des Eisenbahnunternehmens so rechtzeitig einzuholen, dass

Maßnahmen für ein sicheres Übersetzen getroffen werden können. Verweigert das Eisenbahnunternehmen die

Zustimmung, kann der Straßenbenützer eine Entscheidung bei der Behörde beantragen. Diese hat das

Übersetzen der Eisenbahnkreuzung zu gestatten, wenn ein sicheres Übersetzen der Eisenbahnkreuzung

gewährleistet ist.
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